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Nr. 07061110 
Ausübung von Ermessen im SGB II und XII 

Zielgruppe: Mitarbeiter/-innen der Sozialämter und ARGEn, die sich 
Grundkenntnisse in der Ausübung von Ermessen verschaffen 
oder ihre Kenntnisse auffrischen wollen 

Seminarziel: Die Ausübung von Ermessen stellt die „Königsdisziplin“ der 
Verwaltung dar, verlangt sie doch in besonderer Weise eine 
Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Einzelfall. Wegen der 
besonderen Bedeutung herrscht jedoch auch viel Unsicherheit im 
Umgang mit Ermessensvorschriften.  
Das Seminar vermittelt die notwendigen Kenntnisse, um Ermessen 
rechtssicher ausüben zu können. 

Inhaltsübersicht:  Abgrenzung der Begrifflichkeiten „Rechtsanspruch“, 
„Ermessen“ und „unbestimmter Rechtsbegriff“ 

 Arten des Ermessens, intendiertes Ermessen 

 Ermessensreduzierung auf Null 

 Ermessensfehler 

 Ermessensvorschriften 

- Sozialverwaltungsverfahren 
- Grundsicherung für Arbeitsuchende 
- Sozialhilfe 

 Nachholung der Ermessensausübung im Verwaltungs- bzw. 
Gerichtsverfahren 

 Rechtsprechung zur Ermessensausübung 

Referent: Beigeordneter Dr. Hans-Heiner GOTZEN, Erkelenz 

Dauer: 1 Tag 

Termin: Dienstag, 02.11.2010, 
9.00 bis 16.00 Uhr 

Ort: Herzogenrath-Kohlscheid 

Entgelt: 100,00 €/Person (einschl. Pausengetränke und Mittagsimbiss) 

Anmeldeschluss: 30.09.2010 
 


